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Förderverein für Angepasste Solartechnologie


Association de soutien à la technologie solaire appliquée


Association for Promotion of Appropriate Solar Technology

Statuten

Die angeführten Ämterbezeichnungen stehen sinngemäss für beide Geschlechter

1. Name und Sitz

1.1.
Unter dem Namen GloboSol, Förderverein für Angepasste Solar-technologie, besteht ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB mit Sitz in Basel.

1.2.
Der Verein kann gestützt auf einen Beschluss des Vorstandes gemäss Art. 61 ZGB im Handelsregister eingetragen werden.

2. Zweck

2.1.
Zweck des Vereins ist:

a)
Förderung angepasster Solarenergie und Energieeinsparungen im weitesten Sinne, d.h. andere erneuerbare Energieressourcen sind nicht grundsätzlich ausgeschlossen.

b)
Einrichtung und Unterhalt eines Sekretariates für Information, Dokumentation, Werbung, Organisation und Durchführung von Unterstützungsaktionen.

c) Alle andern Massnahmen, die dem Erreichen des Zwecks förderlich sind, besonders das Beschaffen und Sammeln von finanziellen Mitteln zur Förderung der Ziele des Vereins.

2.2.
Der Vereinszweck beinhaltet folgende Tätigkeiten:

a) Förderung und Entwicklung von einfachen Sonnenkochern und Sonnentrocknern.

b) Förderung und Entwicklung von solaren Gross- und Gemein-schaftsküchen mit "Scheffler-Parabolspiegeln."

c)
Ausbildung von Fachleuten auf dem Gebiet der angepassten Solartechnologie in der Anleitung zum Selbstbau von Sonnen-kochern und Sonnentrocknern.

d)
Mithilfe in der Finanzierung der Arbeit von Fachleuten, die Auf-gaben im Sinne des Vereinszwecks übernehmen.

e)
Erfahrungsaustausch mit und Beratung von in Entwicklungs-zusammenarbeit tätigen Institutionen.

f)
Verbreitung des Gedankengutes der angepassten Solartechnologie allgemein.

g)
Durchführung von Aufklärungs- und Sammelaktionen zur Förde-rung des Vereinszwecks.

h)
Publikation von Projekten, Informationen, Veranstaltungen und Know-how.

3. Gemeinnützigkeit

3.1.
Der Verein verfolgt ausschliesslich gemeinnützige Zwecke.

3.2.
Die Mittel des Vereins dürfen ausschliesslich im Rahmen des Vereinszwecks verwendet werden. Die Vereinsmitglieder erhalten keinerlei Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Vereinsmitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Die Mittel des Vereins dürfen weder mittelbar noch unmittelbar zu Unterstützung oder Förderung politischer Parteien verwendet werden.

3.3.
Ausscheidende Mitglieder erhalten keine Rückerstattung geleisteter Beiträge oder Anteile am Vereinsvermögen.

3.4. 
Niemand darf durch unverhältnismässige Vergütung oder durch Zahlungen, die dem Zweck des Vereins fremd sind, begünstigt werden.

3.5.
Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall des bisherigen Zwecks darf das Vermögen ausschliesslich für gemeinnützige Zwecke verwendet werden. Das Vereinsvermögen kann auch einer anderen gemeinnützigen Körperschaft übertragen werden.

4. Mitgliedschaft

4.1.
Als Mitglieder des Vereins kommen natürliche und juristische Personen und Personenvereinigungen in Betracht. Natürliche Personen erwerben die Einzelmitgliedschaft, juristische Personen die Firmenmitgliedschaft.

4.2.
Die Mitglieder verpflichten sich, den jährlichen Mitgliedsbeitrag ihrer Kategorie zu entrichten, nämlich:

Einzelmitglied, Normalbeitrag

CHF    50.-- / €    40.--

Einzelmitglied ohne Verdienst

CHF    25.-- / €    20.--

Firmenmitglied



CHF  200.-- / €  150.--

4.3.
Mit zielverwandten Vereinen kann eine gegenseitige Mitgliedschaft abgeschlossen werden. Dabei gelten für beide Partnervereine die folgenden Grundsätze:

a) Jeder Verein bleibt in seiner Gänze unabhängig.

b) Jeder Verein wirbt nur mit den Projekten, die er selbst unterstützt und durchgeführt hat bzw. die gemeinsam durchgeführt werden

c) Jeder Verein besitzt nur eine Stimme in der Generalversammlung des Partnervereins.

d)
Die Partnervereine schulden sich keine Mitgliedsbeiträge.

4.4.
Die Aufnahme von Mitgliedern erfolgt durch den Vorstand.

4.5.
Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand, durch Ausschluss und durch den Tod natürlicher Personen. Der Austritt wird wirksam nach Erfüllung der finanziellen Verpflichtungen.

5. Organe des Vereins


Die Organe des Vereins sind:

a)
Die Generalversammlung

b)
Der Vorstand

c)
Die Geschäftsstelle: Sekretariat, Vereinskasse

d)
Die Gruppe ULOG

e)
Die Kontrollstelle

6. Die Generalversammlung

6.1.
Die Generalversammlung:

a) wählt die Präsidentin, die übrigen Vorstandsmitglieder und die Kontrollstelle,


b) befindet über den Jahresbericht,

c)
beschliesst auf Grundlage des Berichtes der Kontrollstelle über die Genehmigung der Jahresrechnung,

d)
beschliesst Statutenänderungen.

6.2. Alljährlich findet eine ordentliche Generalversammlung statt. Ausserordentliche Generalversammlungen finden statt, wenn der Vereinszweck es erfordert oder wenigstens ein Fünftel der Mitglieder es verlangt.

6.3.
Die Präsidentin des Vorstandes beruft die Generalversammlung schriftlich mit Angaben der Tagesordnung unter Einhaltung einer Frist von wenigstens drei Wochen ein. Den Vorsitz führt die Vorstandspräsidentin oder eine Tagespräsidentin.

6.4.
Vereinsbeschlüsse werden mit dem absoluten Mehr der anwesenden Mitglieder gefasst. Statutenänderungen bedürfen der Zweidrittel-mehrheit der Anwesenden.

6.5.
Über die Vereinsbeschlüsse wird ein Protokoll geführt, das von der Protokollführerin, die nicht Mitglied sein muss, zu unterzeichnen ist.



6.6.
Die Generalversammlung kann sich ein Organisationsreglement geben.

7. Der Vorstand

7.1.
Der Vorstand besteht aus Präsidentin, Vizepräsidentin, Kassiererin, Sekretärin, mindestens einer Beisitzern und mindestens zwei ULOG Vertreterinnen. Der Vorstand wird für die Dauer von zwei Jahren gewählt und ist wieder wählbar.

7.2.
Die Präsidentin wird von der Generalversammlung gewählt. Bezüglich der übrigen Chargen konstituiert sich der Vorstand selbst.

7.3.
Je zwei Vorstandsmitglieder vertreten den Verein rechtsgültig durch Kollektivunterschrift. Im Bereich des üblichen Schriftverkehrs, der dem Verein keine zusätzlichen finanziellen Verpflichtungen gegenüber Dritten auferlegt, hat jedes Vorstandsmitglied Einzelunterschrift.

7.4.
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit der absoluten Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit zählt die Präsidentenstimme doppelt. Schriftliche Beschlussfassung ist zulässig. Über die Beschlüsse wird ein Protokoll geführt, das von der Protokollführerin, die nicht Mitglied sein muss, zu unterzeichnen ist.

7.5.
Der Vorstand kann sich ein Organisationsreglement geben.

7.6.
Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern.

7.7.
Die Vorstandsmitglieder arbeiten ehrenamtlich, sie haben keinen Anspruch auf Sitzungsgeld oder sonstige Entschädigung. Es werden lediglich Versand- und Kommunikationsspesen vergütet.

8. Geschäftsstelle (Sekretariat)

8.1.
Die Geschäftsstelle wird von der Sekretärin geleitet (Stellvertreterin: Kassiererin)

8.2.
Ihre Aufgaben umfassen insbesondere:

a) die anfallende Korrespondenz, Telefon-, Fax- und E-Mail-Dienst


b)
Führung der Informations- und Kontaktstelle

c)
Betreuung des Internets

d)
Führung  der  Vereinsbuchhaltung  unter  Leitung  der  Kassiererin (Stellvertretung: Sekretärin)


e) Aufgaben im operativen Bereich unter Leitung der Vorstands-vertretung der Gruppe ULOG

9. Die Gruppe ULOG

Die Fachleute der Gruppe ULOG führen den operativen Bereich in eigener Verantwortung und auf eigene Rechnung im Rahmen des Vereinszwecks. Ihre Aufgaben sind im einzelnen in einem Organisationsreglement geregelt.

10. Kontrollstelle
Die Kontrollstelle wird von der Generalversammlung einer neutralen, ver-einsunabhängigen Organisation oder einer vom Vorstand und Sekretariat unabhängigen Revisorin übergeben. Sie erstattet der Generalversammlung Bericht darüber, ob die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist und ob die Darstellung des Rechnungsergebnisses und der Vermögenslage den gesetzlichen Grundsätzen entspricht.

11. Vereinsmittel

Die für die Arbeit des Vereins erforderlichen Finanzen werden aufgebracht durch:

a)
Mitgliederbeiträge

b)
Legate, Zuwendungen von Gönnern und der öffentlichen Hand

c)
Sponsoring

d)
Entschädigung für die Leistungen des Vereins.


12. Das Rechnungsjahr

 Das Rechnungsjahr dauert vom 1. April bis zum 31. März des Folgejahres.

13. Auflösung

13.1.
Die Auflösung und Liquidation des Vereins untersteht den gesetzlichen Bestimmungen.

13.2.
Die Generalversammlung entscheidet, wem im Falle der Auflösung das Vereinsvermögen zufällt. Es muss im Sinne des Vereinszwecks verwendet werden.

13.3.
Diese Statuten unterstehen schweizerischem Recht.

Die Generalversammlung vom 05. Mai 2000 genehmigte diese Statuten und annullierte alle vorangegangenen.

Die 1. Teilrevision (Art. 1.1./ 2.1., 2.2./ 4.1., 4.2., 4.3./ 6.1./ 7.2./ 11.) wurde durch die Generalversammlung vom 25. April 2003 genehmigt und in Kraft gesetzt.
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Kathrin Nabholz


Veronika Hohl

Präsidentin



Sekretärin

